
Bekanntmachung 
 

gemäß der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes vom  
 

31. März 2010 
 

 
Der schriftliche Teil der Jägerprüfung findet am Montag, 24. April  2017, 15.00 Uhr, 
im Kreisverwaltungsgebäude Heinsberg, Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg, 
statt. 
 
Das jagdliche Schießen wird voraussichtlich am Mittwoch, 26. April 2017,  ab     
14.00 Uhr auf dem Schießstand des Hegeringes Heinsberg in Kempener Straße 110, 
52525 Heinsberg, und in der Zeit vom 28. April 2017 – 5. Mai 2017 auf dem Schieß-
stand der Schützengesellschaft Bungt Mönchengladbach e.V., In der Bungt 80,           
41065 Mönchengladbach, durchgeführt.  
 
Die mündlich-praktische Prüfung wird voraussichtlich am Donnerstag, 27. April 2017 
und, falls zeitlich notwendig, in der Woche vom  2. -  5. Mai 2017,  durchgeführt.  
 
Anträge auf Zulassung zur Jägerprüfung sind bis spätestens  zum 24. Februar  2017  
beim Landrat des Kreises Heinsberg als Untere Jagdbehörde, Valkenburger Straße 
45, 52525 Heinsberg, einzureichen.  
 
Die Nachprüfung für die Bewerberinnen und Bewerber, die die Schießprüfung und 
den mündlich-praktischen Teil der Prüfung oder einen der beiden Teile nicht bestan-
den haben, findet voraussichtlich in den Monaten September oder Oktober 2017 
statt.  
 
 
 
Heinsberg, 31. Januar 2017 
 
 
Kreis Heinsberg 
Der Landrat 
als untere Jagdbehörde 
i.A. 
 
gez.  
Dahlmanns 
 
 
 
 
 
 
 


